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 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  848.  Sitzung  am  10.  Oktober
 2008  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zum Gesetzentwurf allgemein

 Der  Bundesrat  begrüßt  die  Absicht  der  Bundesregierung,
 die  Bildung  von  Wertguthaben  in  Form  geleisteter
 Arbeitszeit  oder  anderer  Entgeltbestandteile  durch  kla-
 rere  Regeln  zu  fördern.  Er  hält  dies  für  den  richtigen
 Weg,  den  Bedürfnissen  der  Arbeitnehmer  nach  mehr
 Zeitsouveränität  in  der  Langfrist-  und  Lebensplanung
 Rechnung  zu  tragen  und  damit  zugleich  den  betrieb-
 lichen  Anforderungen  nach  höherer  Flexibilität  zu  ent-
 sprechen.  Er  anerkennt  dabei  das  Bemühen  um  eine
 deutliche  Abgrenzung  von  den  Instrumenten  allgemeiner
 arbeitsrechtlicher  Arbeitszeitflexibilisierung,  die  aus
 Gründen  der  Standortsicherung  nicht  konterkariert  wer-
 den  dürfen.  Dabei  ist  auch  darauf  zu  achten,  dass  die
 Arbeitgeber  nicht  mit  bürokratischen  Anforderungen
 überfordert werden.

 Der  Bundesrat  sieht  in  einigen  Punkten  noch  Verbesse-
 rungsbedarf.

 a)  Der  Bundesrat  hält  es  im  Interesse  größtmöglicher
 Akzeptanz  von  Wertguthaben  bei  Betrieben  und  Be-
 schäftigten  für  erforderlich,  die  Verwendung  von
 Wertguthaben  auch  zu  dem  Zweck  des  Abschlags-
 ausgleichs  bei  Bezug  vorzeitiger  Altersrente  zuzulas-
 sen.  Denn  auch  das  Angebot  rentennaher  Verwend-
 barkeit  angesammelten  Wertguthabens  zu  diesem
 Zweck  fördert  den  Leistungswillen  und  damit  ein
 „Mehr“  an  Arbeitsleistung  sowie  eine  finanzielle
 Entlastung  der  Rentenversicherung,  wie  dies  auch
 mit  einer längeren Lebensarbeitszeit beabsichtigt ist.

 b)  Insbesondere  auch  für  den  Zweck  der  Freistellung
 aus  familiären  Gründen  erscheint  es  sinnvoll,  mög-
 lichst  umfangreiche  Wertguthaben  bereits  frühzeitig
 ansammeln  zu  können.  Der  Bundesrat  regt  deshalb
 an,  auch  tarifliche,  über  den  gesetzlich  vorgeschrie-
 benen  Mindesturlaub  hinausgehende  Urlaubsansprü-
 che  oder  auch  freiwillige  tarifliche  Geldleistungen
 des  Arbeitgebers  in  Wertguthaben  einfließen  zu  las-
 sen,  wie  dies  in  Tarifverträgen  einiger  Branchen
 heute schon vorgesehen ist.

 c)  Der  Bundesrat  begrüßt  die  im  Gesetzentwurf  enthal-
 tene  Möglichkeit,  Wertguthaben  auf  die  Deutsche
 Rentenversicherung  Bund  zu  übertragen.  Allerdings
 sind  die  hierfür  vorgesehenen  Schwellenwerte  (derzeit
 29  820  Euro  in  den  alten  Bundesländern,  25  200  Euro
 in  den  neuen  Bundesländern)  viel  zu  hochgegriffen.
 Der  Bundesrat  spricht  sich  deshalb  dafür  aus,  den
 Schwellenwert  in  §  7f  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  SGB  IV-E
 auf  das  Dreifache  der  monatlichen  Bezugsgröße  fest-
 zulegen.  Anderenfalls  ist  zu  erwarten,  dass  die  Rege-
 lung  weitgehend  ins  Leere  läuft.  Insbesondere  würden
 die  hohen  Schwellenwerte  des  §  7f  SGB  IV-E  die  an
 sich  zu  begrüßende  Einbeziehung  von  geringfügig  Be-
 schäftigten  in  den  Anwendungsbereich  des  Gesetzes
 konterkarieren.

 d)  Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  in  dem
 nach  §  7g  SGB  IV-E  vorgesehenen  Bericht  besonde-
 res  Augenmerk  auf  die  geschlechterspezifischen  Wir-
 kungen  des  Gesetzes  zu  legen.  Zudem  sollte  die  Nut-
 zung  der  Möglichkeiten  des  Gesetzes  durch  gering-
 fügig  Beschäftigte  in  dem  Bericht  dargelegt  werden.
 Weiterhin  sollte  in  dem  Bericht  dargelegt  werden,  in
 welchem  Umfang  und  mit  welchem  Ergebnis  die
 Option  der  Anlage  in  Aktien  und  Aktienfonds  nach
 §  7d Abs.  3 SGB  IV-E genutzt wurde.
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2.  Zu  Artikel  1  Nr.  2  Buchstabe  b (§  7 Abs.  3 Satz  1a
 SGB  IV),

 Nr.  4  (§  7f Abs.  1 Satz  1 Nr.  2, Satz  2,
 Abs.  2 Satz  1, 2, Abs.  3 Satz  1, 3,
 §  7g SGB  IV),

 Nr.  9a – neu – (§  116a – neu – SGB  IV),
 Artikel  7 Abs.  3 – neu – (Außerkrafttreten)

 a)  Artikel  1 ist wie folgt zu ändern:

 aa)  In  Nummer  2  Buchstabe  b  §  7  Abs.  3  Satz  1a
 sowie  in  Nummer  4  §  7f  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2,
 Satz  2,  Abs.  2  Satz  1  und  2,  Abs.  3  Satz  1  und  3,
 §  7g ist jeweils das Wort „Bund“ zu streichen.

 bb)  Nach  Nummer  9  ist  folgende  Nummer  einzu-
 fügen:

 ,9a.  Nach  §  116  wird  folgender  §  116a  ein-
 gefügt:

 „§  116a
 Übergangsregelung für die Übertragung

 von Wertguthaben auf die Deutsche
 Rentenversicherung

 Bis  zum  31.  Dezember  2013  nimmt  die
 Deutsche  Rentenversicherung  Bund  die
 Aufgaben  im  Zusammenhang  mit  den  auf
 die  Deutsche  Rentenversicherung  übertra-
 genen  Wertguthaben  wahr.  Die  Bundes-
 regierung  berichtet  den  gesetzgebenden
 Körperschaften  bis  zum  31.  März  2012  über
 die  Auswirkungen  dieser  Regelungen  und
 die  dabei  gewonnenen  Erfahrungen  und
 unterbreitet  Vorschläge  für  eine  dauerhafte
 Regelung  der  Zuständigkeiten  für  auf  die
 Deutsche  Rentenversicherung  übertragene
 Wertguthaben.“‘

 b)  Dem Artikel  7 ist folgender Absatz anzufügen:

 „(3)  §  116a,  der  durch  Artikel  1  Nr.  9a  eingefügt
 wird, tritt am 31.  Dezember 2013 außer Kraft.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  auf  die  Deutsche  Rentenversicherung  übertragenen
 Wertguthaben  sollten  aus  Gründen  der  Verwaltungsprak-
 tikabilität  bei  dem  jeweils  zuständigen  Rentenversiche-
 rungsträger  geführt  werden.  Hiervon  sollte  nur  in  einer
 Pilotphase  abgewichen  werden,  um  zunächst  konzent-
 riert  bei  einem  Träger  Erfahrungen  sammeln  zu  können.

 Deshalb  werden  mit  der  Streichung  des  Wortes  „Bund“
 in  den  §§  7,  7f  und  7g  SGB  IV-E  die  Aufgaben  im  Zu-
 sammenhang  mit  Wertguthaben  –  wie  bereits  in  §  23
 Abs.  2  Satz  1a  bis  1c  SGB  IV-E  –  der  Deutschen
 Rentenversicherung in ihrer Gesamtheit übertragen.

 Mit  §  116a  –  neu  –  SGB  IV  wird  die  Wahrnehmung  der
 Aufgaben  der  Deutschen  Rentenversicherung  im  Zu-
 sammenhang  mit  übertragenen  Wertguthaben  befristet
 bis  zum  31.  Dezember  2013  der  Deutschen  Rentenver-
 sicherung  Bund  übertragen.  Im  Zusammenhang  mit
 ihrem  Bericht  nach  §  7g  SGB  IV-E  hat  die  Bundesregie-
 rung  den  gesetzgebenden  Körperschaften  über  die  Aus-
 wirkungen  dieser  Regelungen  und  die  dabei  gewonne-

 nen  Erfahrungen  zu  berichten  und  Vorschläge  für  eine
 dauerhafte  Regelung  der  Zuständigkeiten  zu  unterbrei-
 ten.

 Mit  Artikel  7  Abs.  3  –  neu  –  wird  das  Außerkrafttreten
 der Übergangsregelung geregelt.

 3.  Zu Artikel  1 Nr.  4 (§  7f Abs.  3 Satz  2 SGB  IV)

 In  Artikel  1  Nr.  4  §  7f  Abs.  3  Satz  2  ist  das  Wort  „anzu-
 legen.“  durch  die  Wörter  „mit  der  Maßgabe  anzulegen,
 dass  §  7d  Abs.  3  entsprechend  anzuwenden  ist.“  zu  er-
 setzen.

 B e g r ü n d u n g

 Für  die  durch  die  Deutsche  Rentenversicherung  zu  ver-
 waltenden  Wertguthaben  sollen  dieselben  Anlagevor-
 schriften  gelten  wie  für  alle  Wertguthaben.  Die  Betroffe-
 nen  sollen  insbesondere  durch  die  Übertragung  nicht
 schlechter  –  im  Hinblick  auf  die  Wertentwicklung  –  ge-
 stellt  werden.  Da  die  Wertguthaben  von  den  Rentenver-
 sicherungsträgern  ohnehin  getrennt  von  den  anderen  An-
 lagen  zu  verwalten  sind,  ist  eine  über  die  Regelung  des
 Vierten  Abschnitts  hinausgehende  Anlage  der  Mittel  un-
 problematisch möglich.

 Gegenäußerung  der  Bundesregierung

 Zu Nummer  1  (Zum Gesetzentwurf allgemein)

 Die  Bundesregierung  begrüßt  die  positive  Stellungnahme
 des  Bundesrates  zu  dem  Gesetzentwurf,  die  zeigt,  dass  das
 Vorhaben grundsätzlich auf eine breite Zustimmung stößt.

 Zu Buchstabe  a

 Der  Vorschlag  des  Bundesrates  wird  abgelehnt.  Nach
 §  187a  SGB  VI  können  Rentenminderungen,  die  aus  einer
 vorzeitigen  Inanspruchnahme  einer  Rente  wegen  Alters
 resultieren,  durch  die  Zahlung  von  Beiträgen  ganz  oder  teil-
 weise  ausgeglichen  werden.  Eine  Beitragszahlung  nach
 §  187a  SGB  VI  setzt  die  Erteilung  einer  entsprechenden
 Auskunft  des  Rentenversicherungsträgers  voraus  (§  109
 SGB  VI).  Diese  kann  nach  geltendem  Recht  grundsätzlich
 erst  ab  dem  55.  Lebensjahr  erteilt  werden.  §  187a  SGB  VI
 enthält  keine  Einschränkung  hinsichtlich  der  Herkunft  der
 Mittel,  die  zur  Beitragszahlung  verwendet  werden.  Werden
 Wertguthaben  nicht  vereinbarungsgemäß  nach  §  7c  SGB  IV
 (Entwurf)  verwendet,  tritt  ein  Störfall  ein.  Dies  gilt  gleicher-
 maßen  bei  einem  nach  §  7f  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  SGB  IV
 (Entwurf)  auf  die  Deutsche  Rentenversicherung  Bund  über-
 tragenen  Wertguthaben,  soweit  das  Wertguthaben  u.  a.
 wegen  der  Inanspruchnahme  einer  Rente  wegen  Alters  nicht
 mehr  in  Anspruch  genommen  werden  kann  (vgl.  §  23b
 Abs.  2  Satz  1  bis  4  SGB  IV  –  Entwurf).  Das  zu  diesem  Zeit-
 punkt  noch  vorhandene  Guthaben  kann  entsprechend  der
 Regelung des §  187a SGB  VI verwendet werden.

 Zu Buchstabe  b

 Die  Vertragsparteien  sind  grundsätzlich  darin  frei  festzu-
 legen,  welche  Arbeitsentgelt-  und  Arbeitszeitbestandteile  in
 das Wertguthaben einfließen sollen.
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Zu Buchstabe  c

 Der  Wunsch  nach  einer  Absenkung  des  Schwellenwertes
 für  die  Übertragung  eines  Wertguthabens  auf  die  Deutsche
 Rentenversicherung  Bund  ist  nachvollziehbar.  Angesichts
 der  Neuartigkeit  des  Instruments  und  der  unzureichenden
 Erfahrungswerte  über  Anzahl  und  Höhe  von  Wertguthaben
 in  der  Praxis  wurde  hier  eine  Begrenzung  vorgesehen.  Eine
 kosten-  und  verwaltungsintensive  Übertragung  von  kleinen
 Guthaben  muss  deshalb  unterbleiben.  Die  Bundesregierung
 wird  jedoch  die  Möglichkeit  einer  Absenkung  der  Wert-
 grenze  auf  das  Sechsfache  der  monatlichen  Bezugsgröße
 prüfen.

 Zu Buchstabe  d

 Die  Bundesregierung  wird  den  Vorschlag  prüfen.  In  dem
 Bericht  der  Bundesregierung  können  auch  diese  Aspekte
 Berücksichtigung finden.

 Zu Nummer  2  (zu Artikel  1 Nr.  2 Buchstabe b, Nr.  4,
 9a – neu –, Artikel  7 Abs.  3 – neu)

 Die  Anregung  des  Bundesrates  wird  abgelehnt.  Die  Über-
 tragung  von  Wertguthaben  auf  die  Deutsche  Rentenver-
 sicherung  Bund  als  zentrale  Aufgabe  stellt  sicher,  dass  an-
 gesichts  der  noch  fehlenden  Erfahrungen  und  der  bisher  un-
 zureichenden  Datengrundlage  über  Anzahl  und  Höhe  von
 Wertguthaben  keine  völlig  unwirtschaftliche  Zersplitterung
 bei  der  neuen  Aufgabe  der  Verwaltung  von  Wertguthaben

 eintritt.  Die  Verwaltungspraktikabilität  spricht  gerade  dafür,
 die  Führung  der  Wertguthabenkonten  einheitlich  nur  bei  der
 Deutschen Rentenversicherung Bund vorzusehen.

 Zu Nummer  3  (zu Artikel  1 Nr.  4)

 Die  Anregung  des  Bundesrates  wird  abgelehnt.  Die  Deut-
 sche  Rentenversicherung  Bund  unterliegt  bereits  aus-
 reichenden  Anlagevorschriften.  Eine  Lockerung  der  An-
 lagevorschriften  in  Bezug  von  auf  die  Deutsche  Renten-
 versicherung  Bund  übertragene  Wertguthaben  ist  rechtlich
 problematisch.  Die  dann  eventuell  erforderliche  Anwen-
 dung  von  finanz-  und  bankenrechtlichen  Regelungen  soll
 vermieden  werden.  Auch  dienen  die  auf  die  Deutsche  Ren-
 tenversicherung  Bund  übertragenen  Wertguthaben  in  be-
 sonderem  Maße  dem  individuellen  sozialpolitischen  Ziel
 der  Gestaltung  von  Freistellungszeiten.  Dem  Beschäftigten
 steht  es  ansonsten  frei,  von  der  Übertragung  auf  die  Deut-
 sche  Rentenversicherung  Bund  abzusehen  und  das  ihm  aus-
 bezahlte  Guthaben  nach  eigenen  Vorstellungen  anzulegen.
 Die  Übertragung  von  Wertguthaben  auf  die  Deutsche
 Rentenversicherung  Bund  wird  im  Hinblick  auf  die  vorge-
 sehene  Wertgrenze  in  der  Regel  wenige  Jahre  vor  Erreichen
 des  Rentenalters  erfolgen.  Diese  Wertguthaben  dienen  da-
 mit  ganz  überwiegend  den  Anwendungsfällen  der  Pflege
 der  eigenen  Eltern  oder  des  Übergangs  in  die  eigene  Alters-
 rente  und  erfordern  daher  ohnehin  eine  besonders  sichere
 Anlage.
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